
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REG~ERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

25, März 1975 ~ 1481

Die ~ hneremeincleWalterswjl unterbreitet dem Regierungsrat
den allgeme~nen Bebauungsplan Abschnitt Rothacker, umfassend

a) den Zonenpian

b)den Strassenplan

zur Genehmigung.

Die Pläne entsprechen den heutigen Planungsgrund~ät~en‘:und tragen
der zu erwartenden bauliQhen Entwiok1u~g Rechnung.. irrv Jah~re 1965
wurde durch die ~nwohnergemei.ndeversammlung die Duröhführung
der Ortsplanun,g beschlossen, Di rc1‘i:~de.n Bau der Nationalstrasse
sowieder damit bedingten Kanton.s.gre~zregulierungun~d:Güter_
regulierung, e~fuhr die, Wei~rb~arbeitung. des Gesamtzonenplanes
eine grosse Verzögerung. Damit die s~:~h in. derGem~inde:anbaIin~~.
ende Bautätigkeit weiter entwickeln konnte, wurde mitRRB Nr. 1264
vom l4~ März 1967 der Teilbebauungsplan Einschlag—Münchisberg
genehmigt, Im ~hi~el9‘72g~ii~hmigte der Re ertgsratr die erste
Ab~iderung dieses T~±lbeba~uiu~gspianes . ]~rri~ ~dr‘l±~önden allge
meinen Bebauungsplan Abschnitt Rothacker ist ‘das GebiE‘t Efl~schlag—
MUnchisberg auch enthalten, wurde je~och. zu~ gr~s,stei~ Teil von
der 1, in die 2‘, B~ueta~pe umetappiert,

Die Pläne “Abschnitt Rothacker“ enthalten:

a) — Die Bauzonen, umfassend die Wohnzone 2—geschossig 1, und

..?.. Bau~tappe~4i~, JA~T%~?r~~ ~
~ Indust~ezon.e 2. Bauetappe und die Zone fur offentliche

Bauten und Anlagen,

und der Wald~

b) - Der Strass~nplan, be~ii~haltet LinienfLthrung und Ausbaubreite
der Strassen sowie Baulinien,

23066-192000 -1973



—2--

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 26, Januar bis
26. Februar 1973. Während der gesetzlichen Frist wurden 7 Ein—
spx~achen eingereicht. Gegen die. abschliessende Beschlussfassung

• dies Gemeinderates sind zwei Beschwerden an die Einwohnerge—
meindeversammlung weitergezogen worden. Zu einer Beschwerde
ha~b~e die Gemeindev~rsammlun•~•~t- Bte‘llung~u n‘ehm~n, ~ diese

• si~1inicht ge~en die Auflage richtete. Die zweite wurde von der

Versammlung abgelehnt. Der allgemeine Bebauungsplan (Zonenplan)
Abschnitt Rothacker wurde an der Einwohnergemeindeversammlung
vom 20. Juni 1973 genehmigt. Infölge der neuen Kantonsgrenze
musste die Industriezone des Zonenplanes Abschnitt Rothacker
nochmals abgeändert und ergänzt werden. Die öffentliche Auflage
erfolgte in der Zeit vom 2. November bis l~~~Dezember l•97~.
Während der gesetzlichen Fristwurde eineEinsprache ~iflge—
reicht, welche sich nicht auf die Abänderung der Industr‘i~zone
bezog uiid, somit als gegenstandslos abgewiesen wurde, In An—
we~du1~g[von4 15:ides: kantonalen Baugeset~es genehmigte der Ge—
meinderat~:an de~ Sitzung vom.l7.~Dezembei‘ 1973 die Ab~nderung
und Ergänzung der.IndU.str±ezone des Zoa~ienplanes Ab~;öhnitt Roth—
ack~.r...; • ••

Gegenuber dem Plan der provisorischen Schutzgebiete entstehen
durch diese Qrtsplanung Aenderungen, die ii~.Plan korrigiert
werden mUssen, :

F~ormell wurde das Verfahren richtig durchgefuhrt,

Materiell sind noch folgende Bemerkungen anzubringen:

1, Daa Baugebiet in der Wolmzone 2‘~ø~O~Ossig, beidseitig der
• Kantonsstrasse ~uf GB Walterswil Nx~ 309, Nr. 6cO und Nr~ 185

nördlich der Strassenverzweigung Däniken~-Safenwil wird von der
Genehmigung ausgenommen, da die I~rsoh1iessung (Zufahrt und
Kanalisation) nicht nachgewiesen ist, Eine zweckmässige ~ück—
wäftige Erschliessung~ muss zuerst vorgelegt w~rden~.
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2. Der südliche Teil des Industriegebietes (südlich der mittleren

von West nach Ost verlaufenden Erschliessungsstrasse) wird von

der Genehmigung ausgenommen und muss nochmals überprüft werden,

Folgender Punkt ist noch abzuklären: Die Frage eines ver

g±~~erten Abst~ndes~ion der Autobahn zur Industriezone. (Immis—

sionsschutz),

Es wird

beschlossen:

1 Der allgemeihe Bebauungsplan, Abschnitt Rothacker, umfassend

den Zonen— und den Strassenplan der Einwohnergemeinde Walters—

~il wird aüss~r den in den Erwagun~en angefuhrten Gebieben

~g~nehmigt.

2, Der Plan der provisorischen Schutzg~biet~ ist an die ~mit diesem
Beschluss genehmigte Bauzonengrenze anzupassen,

3, Die Gemeinde Walterswil wird verhalten, dem Amt für Raum—
planung bis zum 31. Mai 1975 noch je 2 Pläne von der Gemeinde—
b~horde unterzeichnet zuzustellen,

4, B~stehende Plane verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit
detti vorstehenden in Widerspruch stehen,

Genehmigungsgebühr: Fr. 150.——
Publikationskosten: Fr. l~.—— (Staatskanzlei Nr. 253

Fr. 168.-—

Der Staatsschreiber:

Jz~

~eite4
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~Bau—Departement (2) Gr

~Kant, Hdchbauamt (~)

Kant, Tiefbauamt (2)

Amt fur t“asserwirtschaft (2), mit KartenausschniLtDHR

R~htsdie~st de~ Ba~De~aftem~ntbs

Amt für Raumplanung (5),~

Kreisbauamt II, 4600 Olten, ~ele~Plan
Amtschreiberei, 4600 Olten, ~~elen,Plan
Kant0 Finanzverwaltung (~)•‚

Sekretariat der Katasterschatzung (2), ~~elen,P1an 7

.Ammannamt der EG, 5746 Walterswil
Baukommission der EG, 5746 Walterswil, ~J~~jen.Plan
Delegierter des Bundes für Raumplanung, Babnhofplatz 10, 3003 Bern,

mit Kartenausschnitt BMR
Ingenieurbüro J.W, Kyburz, Dornacherstrasse 8, 4600 Olten

Amtsblatt Publikation: Der allgemeine Bebauungsplan, Abschnitt
Rothacker, umfassend den Zonen— und den
Strassenplan sowie die Zonenordnung der
Einwohnei~‘g~einde Walterswil wird ausser
den in den~ Erwägungen angeführten Be
merkungen genehmigt,


